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Das Messegelände ist ein Privatgelände. Eigentümer ist die 
Messezentrum Salzburg GmbH. Sie übt neben dem jeweiligen 
Veranstalter das Hausrecht aus. Die Haus- und Benutzungsordnung gilt 
für alle Personen, die das Privatgelände des MZS betreten, befahren oder 
sich dort aufhalten. 
 
 
1. Notrufnummern 
Feuerwehr 122 
Polizei  133 
Rettung  144 
Euronotruf  112 
Erste Hilfe  Info-Point der jeweiligen Messe/Veranstaltung 
 
 
2. Gelände-Zufahrt 
Aussteller, Vertragspartner, Aufbaufirmen können bei dem Veranstalter 
der jeweiligen Veranstaltung oder am Schalter des 
Parkraumbewirtschafters Dauerparkkarten kaufen, die zu unbegrenzter 
Einfahrt, Durchfahrt und Aufenthalt während der Aufbau-, Abbau- und 
Messe-/Veranstaltungszeit berechtigen. Die Parkgebühren sind 
verbindlich laut Aushang an allen Zu- und Ausfahrten. 
 
 
3 Gelände-Aufenthalt 
Ein Aufenthalt auf dem Messegelände ist nur für die durch die 
Eintrittskarte oder einen Ausweis bestimmten Zeiten und Gebäude 
gestattet. Eintrittskarten müssen von den Besuchern aufbewahrt werden. 
Personen, die sich während ihres Aufenthalts nicht durch eine gültige 
Eintrittskarte oder einen Ausweis des MZS/Veranstalters legitimieren 
können, können des Messegeländes verwiesen werden. 
 
 
4. Aufenthalt Jugendlicher 
Jugendliche, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen 
sich nur in Begleitung einer Erziehungsberechtigten im Messegelände 
aufhalten. Ausnahmen gelten nur bei ausdrücklichem Aushang an den 
Eingängen oder Kassen. 
 
 
5. Aufenthalt Besucher 
Die für Veranstaltungsbesucher freigegebenen Einrichtungen sind 
pfleglich und schonend zu benutzen. Alle übrigen Einrichtungen und 
Anlagen dürfen von Besuchern nicht betreten werden oder in Betrieb 
gesetzt werden. Ausstellungsstände dürfen nur in Anwesenheit des 
Standpersonals betreten werden. Veranstaltungsbesucher haben mit 
Ende der Öffnungszeit die Veranstaltung und das Gelände zu verlassen. 
 
 
6. Fotografieren, Filmen, Zeichnen 
Das Fotografieren, Filmen und Zeichnen auf dem gesamten 
Messegelände und in den Hallen/Salzburgarena, insbesondere der 

Exponate und Veranstaltungen, ist nur Personen gestattet, die hierfür von 
dem Veranstalter zugelassen sind und einen von dem Veranstalter 
ausgestellten, gültigen Ausweis besitzen. 
 
 
7. Rauchen 
In den Gebäuden des MZS herrscht grundsätzlich Rauchverbot. 
Raucherzonen sind mit entsprechenden Hinweisen gekennzeichnet. 
 
 
8. Sicherheits-Check 
Der Eigenart der Veranstaltung entsprechend kann die Mitnahme von 
Taschen und ähnlichen Behältnissen in die Veranstaltung untersagt sein. 
Aus Sicherheitsgründen können auch Taschen und ähnliche Behältnisse 
und Kleidung wie Mäntel, Jacken und Umhänge sowie Fahrzeuge auf 
ihren Inhalt hin kontrolliert werden. 
 
 
9. Waffen und gefährliche Gegenstände 
Waffen oder als Waffen geeignete Gegenstände dürfen nicht mit in das 
Gelände gebracht oder verwendet werden. Ausnahmen gelten nur bei 
ausdrücklichem Aushang an den Eingängen und Kassen zu bestimmten 
Veranstaltungen. 
 
 
10. Hunde und andere Tiere 
Hunde und andere Tiere dürfen nicht mit in das Gelände oder die 
Gebäude gebracht werden. Ausnahmen gelten nur bei ausdrücklichem 
Aushang an den Eingängen und Kassen. Im Falle einer Ausnahme-
Regelung gilt für Hunde stets Leinen- und Maulkorbpflicht. 
 
 
11. Sicherheitsanweisungen 
Den Anweisungen der Haustechnik bzw. der Messeleitung, sowie des 
Sicherheits- und Aufsichtspersonals ist stets Folge zu leisten. 
 
 
12. Öffnungszeiten 
12.1 Auf- und Abbauzeiten 
Die Auf- und Abbauarbeiten können zu den vertraglich festgelegten Zeiten 
erfolgen. Vorzeitiger Aufbau bzw. verlängerter Abbau kann beantragt 
werden. Die genehmigten Zeiten sind kostenpflichtig (siehe Servicemappe 
des Veranstalters).  
 
Aus Gründen der allgemeinen Sicherheit im Messegelände bleiben die 
Hallen und das Messegelände außerhalb dieser Zeiten verschlossen.  
 
Nach dem offiziellen Aufbauende sind nur noch abschließende 
Standbauarbeiten innerhalb der eigenen Ausstellungsfläche zulässig. Die 
Besuchergänge müssen zu diesem Zeitpunkt geräumt sein. 
 
12.2 Veranstaltungslaufzeit 
Während der Veranstaltungslaufzeit werden die Hallen eine Stunde vor 
Messebeginn geöffnet und eine Stunde nach Messeschluss verschlossen. 
Das MZS/der Veranstalter behält sich Sonderregelungen vor. Aussteller, 
die in begründeten Einzelfällen über diesen Zeitpunkt hinaus auf ihrem 
Stand tätig sein müssen, bedürfen einer besonderen schriftlichen 
Erlaubnis des MZS/Veranstalters. 
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Messezentrum Salzburg GmbH 


